
 

 

 

 

        

 
Verkaufsbedingungen          

   
 

1. Geltungsbereich; deutsches Recht  
 
1.1 Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Sie gelten auch für alle 
künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart 
werden.  
Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich in Textform ihrer Geltung 
zugestimmt. 
 
1.2 Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender 
Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen. 
 
1.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart. 
 
2. Angebot und Vertragsschluss 
 
2.1 Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. 
 
2.2 Ein Vertrag kommt erst durch eine schriftliche Bestätigung des Verkäufers oder 
durch Lieferung der bestellten Ware zustande. 
 
2.3 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der schriftlichen Bestätigung 
durch den Verkäufer. 
 
3. Preise und Zahlungsbedingungen 
 
3.1 Die Preise verstehen sich ab Lager zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern 
nichts anderes vereinbart wurde. 
 
3.2 Die Zahlung des Kaufpreises ist ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungsstellung fällig. 
 
3.3 Bei Überschreitung des Zahlungszieles tritt ohne Mahnung Verzug ein. In diesem 
Fall sind wir – unbeschadet sonstiger gesetzlicher Ansprüche – berechtigt, 
Verzugszinsen i. H. v. 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der 
Europäischen Zentralbank p. a. zu fordern, ohne dass es einer Mahnung bedarf. Mit 
Eintritt des Verzugs sind wir berechtigt, eine Pauschale in Höhe von 40 EUR zu 
verlangen. Soweit wir einen höheren Verzugsschaden nachweisen können, sind wir 
berechtigt, diesen unter Anrechnung der Pauschale geltend zu machen. 
 
  



 

 

 

4. Lieferung  
 
4.1 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Klärung aller technischen 
Fragen, den rechtzeitigen Eingang aller vom Kunden zu beschaffenden Unterlagen, wie 
behördlichen Genehmigungen und Freigaben, sowie der termingerechten Leistung einer 
eventuell vereinbarten Anzahlung oder die Eröffnung eines vereinbarten Akkreditivs 
voraus. Verspätete Leistung von Zahlungspflichten des Kunden bewirkt eine 
entsprechende Verlängerung des Liefertermins 
 
4.2 Die Lieferung der Ware erfolgt ab Lager. Eine Versandkostenpauschale wird 
zusätzlich berechnet. 
 
4.3 Das Einhalten einer Lieferfrist ist von der richtigen und rechtzeitigen 
Selbstbelieferung abhängig. Verzögerungen teilen wir unverzüglich dem Kunden mit. 
 
4.4 Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das 
Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Teillieferungen sind 
zulässig, sofern sie nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurden. 
 
4.5 Die im Vertrag angegebenen Lieferfristen verlängern sich angemessen bei Streiks, 
Betriebsstörungen (einschl. Mangel an Rohstoffen), Aussperrung, Krieg, Embargo und in 
anderen Fällen höherer Gewalt. In diesen Fällen sind wir auch berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten, ohne dass dem Kunden Schadensersatzansprüche gegen uns 
erwachsen, es sei denn, wir haften zwingend nach Ziff. 6.6. 
 
4.6 Wird der Versand auf Wunsch oder durch Verschulden des Kunden verzögert, so 
werden ihm, beginnend einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, die durch 
die Lagerung entstandenen Kosten, bei Lagerung im Werk des Lieferers mindestens 
jedoch 0,5 % des Auftragswertes für jeden Monat berechnet. Dem Kunden steht der 
Nachweis offen, dass uns Lagerkosten nicht entstanden oder die Lagerkosten 
wesentlich geringer sind. 
 
4.7 Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung der Ware geht auf 
den Kunden über, sobald die Ware dem Spediteur, Frachtführer oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Person übergeben wurde. 
 
5. Eigentumsvorbehalt 
 
5.1 Alle von uns gelieferten Gegenstände bleiben bis zur vollen Bezahlung unserer 
sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung in Haupt- und Nebensache unser 
Eigentum. 
 
5.2 Der Kunde ist verpflichtet, den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln und ihn auf 
eigene Kosten angemessen zum Neuwert zu versichern. Erforderliche Wartungs- und 
Inspektionsarbeiten muss der Kunde auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 
 
6. Gewährleistung  
 
6.1 Rechte aus Mängelhaftung des Kunden setzen voraus, dass dieser seiner 
Untersuchungs- und Rügepflicht nach § 377 Handelsgesetzbuch ordnungsgemäß 
nachkommt. Rügt der Kunde einen offensichtlichen Mangel nicht innerhalb von 3 
Werktagen, gilt die Lieferung als genehmigt. 



 

 

 

 
 
 
6.2 Ein Mangel kann nur vorliegen, wenn der gelieferte Gegenstand nicht den vertraglich 
vereinbarten Spezifikationen entspricht. Die Umsetzung von Zielvorstellungen des 
Kunden, wie z. B. die Anwendung bestimmter Rezepturen mit dem gelieferten 
Gegenstand, ist allein Sache des Kunden. Wir tragen hierfür keine Verantwortung, es sei 
denn, dass entsprechende Zusagen von uns schriftlich gemacht wurden. 
 
6.3 Bei rechtzeitiger und begründeter Mängelrüge des Kunden werden wir alle 
mangelhaften Teile nach unserer Wahl ausbessern oder ersetzen. Ersetzte Teile sind an 
uns zurückzugeben. Wenn eine Ausbesserung oder Ersatzlieferung nicht möglich ist 
oder verweigert wird oder sich über eine angemessene Frist hinaus verzögert oder aus 
sonstigen von uns zu vertretenden Gründen fehlschlägt, kann der Kunde nach seiner 
Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.  
 
6.4. Zur Vornahme aller uns nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden 
Ausbesserungen hat der Kunde uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; 
sonst sind wir von der Mängelhaftung befreit.  
 
6.5. Wir leisten keine Gewähr für Schäden, die durch natürlichen Verschleiß, 
ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung oder Behandlung, übermäßige 
Beanspruchung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder 
Dritte entstanden sind 
 
6.6 Die Haftung des Verkäufers ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 
 
7. Schlussbestimmungen 
 
7.1 Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort 
für Lieferung und Zahlung Bad Wimpfen.  
 
7.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar 
oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist Heilbronn. Wir sind jedoch berechtigt, den 
Gerichtsstand des Kunden zu wählen 
 
7.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so wird 
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der 
unwirksamen Bestimmung tritt eine Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. 
 
7.4 Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform. Mündliche 
Nebenabreden am besten 
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